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Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten der Konvention 

über die Bekämpfung der rechtswidrigen 
Inbesitznahme von Luftfahrzeugen

vom 15. November 1971

Die Konvention über die Bekämpfung der rechts
widrigen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen vom 
16. Dezember 1970 wurde durch die Deutsche Demo
kratische Republik am 4. Januar 1971 in Moskau 
unterzeichnet.

Die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde durch die 
Deutsche Demokratische Republik erfolgte am 3. Juni 
1971 bei der Regierung der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken. In die Ratifikationsurkunde wurde 
der Vorbehalt aufgenommen, daß Artikel 12 Absatz 1 
der Konvention für die Deutsche Demokratische Repu
blik nicht verbindlich ist.

Die Konvention trat entsprechend ihrem Artikel 13 
am 14. Oktober 1971 in Kraft.

Die Konvention wird nachstehend veröffentlicht.

Berlin, den 15. November 1971

Der Sekretär des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

O. G o t s c h e


